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1. ALLGEMEINES 

1.1. Auftraggeber 
Bezirksgericht Innere Stadt Wien  
Marxergasse 1a 
1030 Wien  
Beschluss vom 04.10.2024 

 

1.2. Auftrag 

Ermittlung des Verkehrswertes der  

 
1. B-LNr.: 4, 182/1140-Anteile  

untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an Werkstätte Top 1a 

2. B-LNr.: 6, 24/1140-Anteile  

untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an Wohnung Top 7 

3. B-LNr.: 13, 163/1440-Anteile  

untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an Wohnung Top 6 

 
jeweils der Liegenschaft EZ 1155, Grundbuch 01009 Mariahilf mit der 
Liegenschaftsadresse 1060 Wien, Amerlingstraße 7 zur Durchführung der 
vom Bezirksgericht Innere Stadt Wien mit Beschluss vom 26.04.2024 
bewilligten Zwangsversteigerung.  

 

1.3. Bewertungsstichtag 
Tag der Befundaufnahme  
14.03.2025 
 

1.4. Grundlagen 
 Frustrierte Befundaufnahme am 25.11.2024 
 Befundaufnahme am 14.03.2025 in Anwesenheit: 

 Mitarbeiterin der HV Mag. Fünder Hausverwaltungs GmbH  
 Gerichtsvollzieher  
 Schlosser mit 2 Zeugen  
 Gefertigter Sachverständiger  

 Mietvertrag zu TZ 2672/2025 (jedem Interessenten wird empfohlen unter 
der Tagebuchzahl Einblick in die Urkunde zu nehmen) 

 Einsichtnahme in den Bauakt bei der Baubehörde, insbesondere 
 Pläne 
 Bearbeitungsbogen § 62 BO der MA 37/972995-2019 vom 

01.09.2022 
 Bearbeitungsbogen § 62 der MA 37/972995-2019-1 vom 20.12.201l9 
 Einreichplan zu Zahl MA 37/6-972995-2019-1 vom 20.12.2019 

(Umbau und Dachausbau des Wohnhauses mit Werkstätte)  
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 Einreichplan zu Zahl MA37/6-972995-2019-1 vom 20.12.2019 
(Bauliche Änderungen des Wohnhauses) 

 Einsichtnahme in die elektronische Urkundensammlung, insbesondere  
 Wohnungseigentumsstatut zu TZ 130/2021  
 Nutzwertberechnung zu TZ 130/2021 

 Schreiben der Hausverwaltung Mag. Fünder Hausverwaltungs GmbH u.a. 
vom 24.03.2025 samt übermittelten Beilagen, insbesondere 

 Pläne  
 Vorschreibung Top 1a, 7 und 6 vom 01.04.2025 
 Vorausschau für 2025 vom 20.12.2024 
 Energieausweis vom 12.10.2020   
 Wohnungseigentumsvertrag zu TZ 130/2021 vom 04.12.2020 
 Nutzwertgutachten TZ 130/2021 vom 14.05.2020 

 Flächenwidmungs- und Bebauungsplan – Plandokument 7953 
vom 15.03.2012 

 Grundbuchsauszug u.a. vom 10.10.2025 
 Fotodokumentation  
 Vergleichs- und Erfahrungswerte des gefertigten Sachverständigen 
 Verwendete Literatur bzw. sonstige Grundlagen: 

 Liegenschaftsbewertungsgesetz, BGBl. 1992/150 idgF 
 Ross-Brachmann; Ermittlung des Verkehrswertes von 

Immobilien, 30. Auflage – 2012 
 Seiser-Kainz, Immobilienbewertung Österreich, 2. Auflage 2014 
 Heimo Kranewitter; Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage – Wien 

2017 
 Rössler/Langner/Simon/Kleiber, Schätzung und Ermittlung von 

Grundstückswerten, 8. Auflage 
 Bienert – Funk, Immobilienbewertung Österreich, 4. Auflage – 

2022 
 ÖNORM B1802-1 
 Immobilienpreisspiegel, immonetzt.at 
 Erhebungen über Grundstückspreise  
 Umfangreiche Erfahrungs- und Vergleichswerte aus der 

Berufspraxis 
 Besondere Bemerkungen: 

 Die Liegenschaft wurde besichtigt und begangen. 
 Jedem potentiellen Ersteher wird empfohlen hinsichtlich der 

rechtlichen und steuerlichen Aspekte des Erwerbes fachlichen 
Rat einzuholen und die Liegenschaft zu besichtigen.  

 Wertminderungen durch Altlasten (z.B. Bodenkontaminierungen 
oder andere, die Liegenschaft entwertende Bodenverhältnisse) 
sind nicht bekannt. Untersuchungen des Baugrundes und 
sonstige physikalische oder chemische Untersuchungen wurden 
nicht durchgeführt.  

 Das Verkehrswertgutachten dient ausschließlich für den 
auftragsgemäßen Zweck.  
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 Dieses Gutachten basiert auf den erhaltenen Unterlagen und 
erteilten Informationen. Sollten sich diese ändern, behalte ich mir 
vor, auch mein Gutachten zu ändern. 

 

1.5. Unabhängigkeit des Gutachters, 
Vertraulichkeitserklärung 

Der gefertigte Sachverständige erklärt ausdrücklich, dass er diese 

Liegenschaftsbewertung als unabhängiger Gutachter objektiv und 

unparteiisch erstellt hat. Der gefertigte Sachverständige erklärt weiters, 

sämtliche Informationen, Urkunden und Unterlagen, die er vom 

Auftraggeber oder von Dritten im Zusammenhang mit der 

Gutachtenserstellung erhalten hat und den Inhalt des Gutachtens 

selbst, insbesondere die ermittelten Werte im Rahmen der gesetzlichen 

Gegebenheiten vertraulich zu behandeln. 

 

1.6. Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht 
(ÖNORM B1802-1) 

Im Hinblick auf die Unsicherheit einzelner in die Bewertung 

einfließender Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit auf 

Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung 

keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. Weiters 

ist darauf hinzuweisen, dass der ermittelte Verkehrswert nicht 

notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei 

unveränderten äußeren Bedingungen im Einzelfall jederzeit, 

insbesondere kurzfristig am Markt erzielbar ist. Die Bewertung erfolgt 

stichtagsbezogen. 

 

1.7. Umsatzsteuer 

Hingewiesen wird ausdrücklich auf die umsatzsteuerrechtlichen 

Auswirkungen des Budgetbegleitgesetztes 1988. Sollte die zu 

bewertende Sache mit Inrechnungstellung von 20% Umsatzsteuer 

verwertet werden, ist diese Umsatzsteuer zu dem ermittelten 

Verkehrswert hinzuzurechnen – eine eventuelle Vorsteuerberichtigung 

ist dann nicht nötig. Wird die zu bewertende Sache ohne 

Inrechnungstellung von 20% Umsatzsteuer verkauft, sind eventuell 

bereits geltend gemachte Vorsteuerbeträge anteilig zu berichtigen.  
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2. BEFUND 

2.1. Grundbuchsstand 
 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

GRUNDBUCH 

                                                                             GB 

Auszug aus dem Hauptbuch 

KATASTRALGEMEINDE 01009 Mariahilf                             EINLAGEZAHL   1155 

BEZIRKSGERICHT Innere Stadt Wien 

******************************************************************************* 

*** Eingeschränkter Auszug                                                 *** 

***      A2-Blatt ohne Ab- und Zuschreibungen                                 *** 

***      B-Blatt eingeschränkt auf die Laufnummer(n) 4, 6, 13              *** 

***      C-Blatt eingeschränkt auf Belastungen für das angezeigte B-Blatt     *** 

******************************************************************************* 

Letzte TZ 2672/2025 

WOHNUNGSEIGENTUM 

Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 

************************************* A1 ************************************** 

   GST-NR G BA (NUTZUNG)            FLÄCHE GST-ADRESSE 

    38        GST-Fläche               317 

              Bauf.(10)                100 

              Gärten(10)               217 

    47/8      GST-Fläche               447 

              Bauf.(10)                372 

              Bauf.(20)                  5 

              Gärten(10)                70 Amerlingstraße 7 

   GESAMTFLÄCHE                        764 

Legende: 

Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 

Bauf.(20): Bauflächen (Gebäudenebenflächen) 

Gärten(10): Gärten (Gärten) 

************************************* A2 ************************************** 

   2 a gelöscht 

************************************* B *************************************** 

   4 ANTEIL: 182/1140 

     LNR Amerlingstraße 7 Projektentwicklung GmbH (FN 495564x) 

     ADR: Halbgasse 18/2, Wien    1070 

       a 9278/2018 Kaufvertrag 2018-08-14 Eigentumsrecht 

       b 130/2021 1212/2021 Wohnungseigentum an Werkstätte Top 1a 

       c gelöscht 

   6 ANTEIL: 24/1140 

     LNR Amerlingstraße 7 Projektentwicklung GmbH (FN 495564x) 

     ADR: Halbgasse 18/2, Wien    1070 

       a 9278/2018 Kaufvertrag 2018-08-14 Eigentumsrecht 

       b 130/2021 1212/2021 Wohnungseigentum an Wohnung Top 7 

       c gelöscht 

  13 ANTEIL: 163/1140 

     LNR Amerlingstraße 7 Projektentwicklung GmbH (FN 495564x) 

     ADR: Halbgasse 18/2, Wien    1070 

       a 9278/2018 Kaufvertrag 2018-08-14 Eigentumsrecht 

       b 130/2021 1212/2021 Wohnungseigentum an Wohnung Top 6 

       c gelöscht 

************************************* C *************************************** 

   9 b 8156/2019 IM RANG 9394/2018 Pfandurkunde 2019-08-28 

          PFANDRECHT                               Höchstbetrag EUR 9.450.000,-- 

          für Dornbirner Sparkasse Bank AG (FN 223707g) 

      c 2098/2024 Klage (Handelsgericht Wien 27 Cg 20/24 g) 

  16    auf Anteil B-LNR 4 6 13 

      a 2623/2024 Versäumungsurteil 2024-02-01 

          PFANDRECHT                                       vollstr EUR 10.000,-- 

          samt 11,08 % Z aus EUR 10.000,-- ab 1.4.2023 bis 30.6.2023, 
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          12,58 % Z aus EUR 10.000,-- ab 1.7.2023 bis 31.12.2023, 

          13,08 % Z aus EUR 10.000,-- ab 1.1.2024, 

          Kosten EUR 2.744,51 samt 4 % Z seit 1.2.2024, Antragskosten 

          EUR 835,33 für Gumpi Wohnimmobilien Projektentwicklung GmbH 

          (FN 479740a) (69 E 1538/24d) 

  17    auf Anteil B-LNR 4 6 13 

      a 3316/2024 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

          Hereinbringung von vollstr EUR 10.000,-- samt Zinsen 

          i.d.Höhe von 9,2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 

          1.4.2023, Kosten EUR 2.744,51 samt 4 % Z seit 1.2.2024, 

          Kosten EUR 835,33, Antragskosten EUR 684,43 für Gumpi 

          Wohnimmobilien Projektentwicklung GmbH (FN 479740a) 

          (74 E 32/24w) 

  18    auf Anteil B-LNR 4 6 13 

      a 11006/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (28 C 1584/24m) 

  20    auf Anteil B-LNR 4 6 13 

      a 1262/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

          Hereinbringung von vollstreckbaren Forderung von EUR 

          500.000,-, samt 7,5% Zinsen seit 24.01.2024, der Kosten von 

          EUR 30.000,- samt 7,5% Zinsen seit 24.01.2024, Antrgskosten 

          EUR 3.151,88, für Dornbirner Sparkasse Bank AG (FN 223707g) 

          (74 E 29/25f - 74 E 32/24w) 

  21    auf Anteil B-LNR 4 6 13 

      a 2053/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

          Hereinbringung von vollstr EUR 23.414,04 samt Zinsen und 

          Kosten lt. Beschluss vom 21.3.2025, Antragskosten EUR 

          1.080,22 für Wohnungseigentümergemeinschaft EZ 1155 KG 

          01009 Mariahilf Amerlingstraße 7 

          (74 E 32/24w - 74 E 47/25b) 

  22    auf Anteil B-LNR 4 13 

      a 2672/2025 

          BESTANDRECHT bis 2040-01-31 für Balint Tatai geb 1977-10-03 

*********************************** HINWEIS *********************************** 

          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 

******************************************************************************* 

Grundbuch                                                  08.04.2025 16:44:39 

 

Die Bewertung erfolgt lastenfrei, also ohne die intabulierten Belastungen. 

Das im Lastenblatt intabulierte Bestandrecht (Werkstätte Top 1a und 

Wohnung Top 6) wird -nach Rücksprache mit dem Gericht- nicht weiter 

berücksichtigt, aber im Gutachten genannt.  

 

2.2. Lage 

Die Liegenschaft befindet sich im 6. Wiener Gemeindebezirk, Mariahilf. Der 

6. Wiener Gemeindebezirk ist im Norden von der Mariahilfer Straße und 

im Süden vom Wienfluss (Naschmarkt, Wienzeile) begrenzt. Im Westen 

grenzt Mariahilf an den 15. (Gürtel) und im Osten an den 1. Bezirk 

(Getreidemarkt).  

 

Die gegenständliche Liegenschaft liegt zwischen der Mariahilfer Straße 

und der Gumpendorfer Straße und verläuft von der Mariahilfer Straße zur 

Gumpendorfer Straße, vom Nordwesten nach Südosten. Der 

Gebäudeblock der Liegenschaft wird durch die Amerlingstraße, die 

Gumpendorfer Straße, die Esterhazygasse und die Damböckgasse 
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begrenzt. Der Verkehr wird über ein Einbahnsystem geregelt. Die 

Liegenschaft befindet sich unweit der Begegnungszone der Mariahilfer 

Straße in einer verkehrsberuhigten Straße mit Fahrradanlage. 

Taxistandplätze und Fahrradabstellplätze sind zu Genüge vorhanden. 

Außerdem befinden sich Erholungsflächen wie der Esterhazypark oder der 

Loquaiplatz in unmittelbarer Nähe.  

 

Die Liegenschaft befindet sich in sehr guter Wohn- und guter 

Geschäftslage mit relativ starkem Verkehrsaufkommen. Die KFZ - 

Stellplatzsituation im Bereich des öffentlichen Gutes war zum Zeitpunkt 

der Befundaufnahme beengt. Der Parkraum ist im Bezirk von 9:00 – 22:00 

Uhr bewirtschaftet (Kurzparkzone). Die Stadtausfahrten sind aufgrund der 

zentralen Lage (Hadikgasse, Triester Straße) relativ gut erreichbar.  

 

Eine sehr gute Anbindung an das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel 

(unter anderem U 3, Autobuslinien 13A, 14A und 57A) ist gegeben.  

 

Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs befinden sich in fußläufig gut 

erreichbarer Nähe. Die gegenständliche Lage kann insgesamt, gemessen 

an der Skala einfache/mittlere/gute/sehr gute Lage, als sehr gute Lage 

bezeichnet werden.  

 

Die Infrastruktureinrichtungen stellen sich wie folgt dar:  
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Details mögen dem Stadtplan von Wien entnommen werden. 

 

 
 

2.3. Flächenwidmung und Bebauung 

Die Liegenschaft ist laut Flächenwidmungsplan entlang der 

Amerlingstraße als Bauland Wohngebiet, Wohn- und Schutzzone, 

Bauklasse IV, geschlossene Bauweise, bei einer Bautiefe von 15m, 

ausgewiesen. Dahinter, im Innenhof lautet die Flächenwidmung teilweise 

Bauland Wohngebiet, Wohnzone, Bauklasse II, geschlossene Bauweise, 

60% Bebauung. Der restliche Bereich (Werkstätte Top 1a) ist gärtnerisch zu 

gestalten, wobei in den als BB ausgewiesenen Flächen die Errichtung von 

unterirdischen und oberirdischen Bauten untersagt ist.  

 

Weitere Details sind dem beiliegenden Auszug aus dem 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplan zu entnehmen. 
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2.4. Grundstück: Größe und Konfiguration 

lt. Grundbuch beträgt die Größe der Liegenschaft 764m². Bei diesem 

Objekt handelt es sich um eine viereckige ebene Liegenschaft, wobei der 

Terrainverlauf entlang der Amerlingstraße Richtung Südosten leicht 

abfallend ist. Die Erschließung der Liegenschaft/des Gebäudes erfolgt über 

die Amerlingstraße.  

 

Alle ortsüblichen Anschlüsse sind vorhanden. 

 

2.5. Umgebungslärm 

Das Bundes Umgebungslärmschutzgesetz setzt eine Richtlinie der 

Europäischen Union in österreichisches Recht um. Ergänzt wird dieses 

durch verschiedene landesgesetzliche Regelungen. 
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Zum Umgebungslärm zählen unerwünschte und gesundheitsschädliche 

Geräusche im Freien, die vom Straßen-, Schienen- und Flugverkehr sowie 

von bestimmten Industrieanlagen in Ballungsräumen ausgehen. Ob eine 

Straße, eine Bahnstrecke, ein Flughafen oder ein Ballungsraum in den 

Geltungsbereich der Richtlinie fällt, hängt vom jeweiligen 

Verkehrsaufkommen bzw. von der Anzahl der Einwohner ab. In einer 

Lärmkarte wird dargestellt, an welcher Stelle welche Lautstärke erreicht 

wird. Die flächenhafte Ermittlung von Immissionspegeln kann nur durch 

individuelle Untersuchung erfolgen.  

 

Die gegenständliche Liegenschaft wird auf der Lärmkarte für 

Straßenverkehr tangiert.  

 

 

2.6. Gebäude 

Das gegenständliche Gebäude wurde um 1890 als Wohnhaus errichtet. 

Das Gebäude befindet sich auf einer Mittelparzelle und gliedert sich in 

Kellergeschoß (teilweise), Souterrain (entspricht in Natura einem 

Erdgeschoß), Hochparterre, 4 Stockwerke inkl. (Baustelle) Dachgeschoß 

(=lt. Plan 4. Stock).  

 

In dem Gebäude befinden sich lt. Nutzwertgutachten des Architekten Dipl.-

Ing. Mileta Rado vom 14.05.2020 (TZ 130/2021) 8 Wohnungen, 

ein Geschäftslokal und eine Werkstätte.  

 

Die Straßenfassade ist reich gegliedert und befindet sich in einem guten 

Zustand. Das Gebäude verfügt über ein zentrales Stiegenhaus. Die Stiege 

entspricht einer geradlinigen Treppe mit Podest in den Halbstöcken. Es ist 
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kein Aufzug vorhanden. Die Belichtung der Stiege erfolgt über Fenster im 

Stiegenhaus.  

 

Der Hauszugang erfolgt über ein 2-flügeliges Eingangstor der 

Amerlingstraße über einen Durchgang, welcher in den Innenhof führt. Im 

Durchgang befindet sich auch der Zugang zum Stiegenhaus. Eine 

Gegensprechanlage ist vorhanden. Im Treppenhaus befinden sich die 

Brieffächer. Das Stiegenhaus weist einen keramischen Belag bzw. 

geglättete Betonstufen auf. Die Wände und Decken im Stiegenhaus sind 

gestrichen. Die Fenster sind aus Holz.  

 

Das Gebäude ist straßenseitig unterkellert. Der Keller weist eine für den 

Altbau typische Grundfeuchte auf.  

 

Weitere Angaben zur Liegenschaft1:  

 

 

 
1 Diese Informationen stammen von der Hausverwaltung 
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2.6.1. Fotodokumentation 

 

  
Straßenansicht /Gebäudezugang  

 

 
Durchgang zu Innenhof und Stiegenhaus  
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Zugang Stiegenhaus von Durchgang  

 

 

 
Stiegenhaus  
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Hofansicht Straßengebäude/Ansicht Hofgebäude (Werkstätte) – rechts  

 

 

 
Hofgebäude (Werkstätte) 
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2.6.2. Wohnungseigentumsvertrag (Statut) 
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2.6.3. Nutzwertgutachten  
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2.6.4. Besondere Vereinbarungen 

Im Grundbuch sind keine Vereinbarungen intabuliert. Seitens der 

Hausverwaltung wurden auch keine besonderen Vereinbarungen bzw. 

Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft bekannt gegeben.  

 

2.6.5. Bau- und Erhaltungszustand 

Der Bau- und Erhaltungszustand der gegenständlichen Liegenschaft kann, 

sofern es augenscheinlich feststellbar war, als gut bezeichnet werden. Es 

besteht kaum Instandhaltungsrückstau. Die Liegenschaft (das Gebäude) ist 

gepflegt. Hievon ausgenommen sind die Kellerräumlichkeiten 

(Souterrainebene), der Innenhof und die bewertungsgegenständlichen 

Objekte selbst. 

 

2.6.6. Kontaminierungen 

Die gegenständliche Liegenschaft ist nicht im geographischen 

Informationssystem Altlasten verzeichnet. Wertminderungen durch 

Altlasten, wie z.B. Bodenkontaminationen sind nicht bekannt. Die 

Bewertung erfolgt kontaminationsfrei. Augenscheinlich wurden keine 
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Altlasten festgestellt. Es wurde, ausgenommen der Einsicht in das 

Informationssystem, nicht erhoben, ob welche vorliegen. 

 

2.6.7.  Offene Rechnungen und Aufträge 

Von der Hausverwaltung wurden keine Angaben getätigt. Es wird davon 

ausgegangen, dass keine offenen Rechnungen oder Aufträge bestehen. 

 

2.6.8. Objektart 

Das Objekt ist als Wohngebäude im Wohnungseigentum 

(Wohnungseigentumsobjekt) zu bezeichnen. 

 

2.6.9. Hausbesorger 

Es gibt keinen Hausbesorger mit Hausbesorgerwohnung. Die Haus- und 

Schneereinigung erfolgt über ein externes Unternehmen.  

 

2.6.10. Sockelsanierung / Bauaufträge 

Lt. Auskunft der Hausverwaltung bestehen keine offenen Verfahren. Es gibt 

einen Bescheid für eine Ersatzpflanzung eines Baumes (GZ 1031747-2021-

29) für welchen die Frist bis Ende Dezember 2026 erstreckt wurde. 

 

2.6.11. Reparaturrücklage 

Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt lt. Auskunft der 

Hausverwaltung per 24.03.2025 rd. € 5.000,00. Es ist mit größeren 

Reparaturen zu rechnen, welche die Rücklage beeinträchtigen. Die 

Hausverwaltung gab in diesem Zusammenhang bekannt: „In naher 

Zukunft muss der Heizraum fertiggestellt, der Kanal saniert und die 

Zentralheizung repariert werden. Möglicherweise kommen weitere 

Instandhaltungsarbeiten dazu.“ Weiters führte die Hausverwaltung aus:  

 

„Da die Rücklage zu gering ist, müssen die oben genannten Arbeiten 

entweder mittels Einmalzahlung oder Darlehensaufnahme finanziert 

werden. Die reguläre Rücklagenvorschreibung entspricht der 

Mindestrücklage und wird nicht angehoben.“  
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2.6.12. Ö-Norm B-1300 

Dieses Gutachten stellt keine Überprüfung nach der Ö-Norm 1300 dar. 

Seitens der Hausverwaltung wurde mitgeteilt, dass kein 

Überprüfungsprotokoll nach der Ö-NORM B 1300 vorliegt.  

 

2.6.13. Reparaturvorschau 

Es ist mit Reparaturen zu rechnen, welche die Rücklage beeinträchtigen 

(siehe oben). 

 

2.6.14. Energieausweis 

Es wurden für das gegenständliche Gebäude im Jahr 2020 

Energieausweise mit Werten nach einem geplanten Umbau erstellt. Für 

das Dachgeschoß wurde ein spezifischer Heizwärmebedarf von B 

festgestellt. Für das UG bis 3.OG wurde ein spezifischer Heizwärmebedarf 

von B, ebenfalls nach Umbau und Dachausbau, errechnet.  
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2.7. Bewertungsgegenständliche Einheiten 

Die bewertungsgegenständlichen Einheiten bestehen lt. Grundbuch aus 

einer Werkstätte und 2 Wohnungen, nämlich Top 6 im Dachgeschoß und 

Top 7 im Erdgeschoß (Souterrain) und Hochparterre. Zum Zeitpunkt der 

Befundaufnahme waren die Werkstätte 1a und die Top 6 eine eingestellte 

Baustelle. Top 7 wird als Fahrradabstellraum genutzt. Die Einheiten können 

über eine Hauszentralheizung beheizt werden. Auch die 

Warmwasseraufbereitung kann über diese erfolgen. Die Kosten werden 

von der Eigentümergemeinschaft -auch für diese Einheiten- 

vorgeschrieben.  

 

Für die Einheiten Werkstätte 1a und Wohnung 6 wurde am 30.01.2025 ein 

Mietvertrag mit Kaufoption für die Dauer von 15 Jahren abgeschlossen. 

Der Mietzins richtet sich nach der von der Eigentümergemeinschaft 

vorgeschriebenen Rücklage zuzüglich 10 Cent/m². Es wird gegenständlich 

von einer Bestandfreiheit der Einheiten ausgegangen. Bei der Baubehörde 

lag eine Bauanzeige hinsichtlich Umbauten im Gebäude vor. Diese 

Umbauten betrafen auch die gegenständlichen Einheiten. Diese 

Bauanzeige bildet auch die Grundlage für die Erstellung des 

Nutzwertgutachtens samt Wohnungseigentumsbegründung.  
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2.7.1. Wohnungseigentum an Werkstätte Top 1a (B-LNr.: 4) 

Die gegenständliche Einheit befindet sich im rückwärtigen Teil der 

Liegenschaft und ist über den Durchgang des Straßengebäudes in der 

Amerlingstraße durch den Innenhof zu begehen. Die Einheit ist ein 

Hofgebäude, welches sich auf insgesamt (mit kleinem Keller) 4 Ebenen 

erstreckt. Die Fenster der Einheit sind Richtung Nordwesten ausgerichtet. 

Ein Querlüften ist nicht möglich. Begangen wird das Gebäude über ein 

Podest im Zwischengeschoß. Abwärtsführende Stufen führen in das 

Souterrain, aufwärtsführende in das Hochparterre.  

 

Widmung: Werkstätte-Umwidmung erforderlich  

 

Zum Zeitpunkt der Befundaufnahme konnte der Sachverständige bei der 

Einheit nur Abbrucharbeiten, einen rohbauähnlichen Zustand feststellen.  

Die Fenster, Türen und Böden sind stark beschädigt. Das Souterrain ist 

nicht durchgehend bzw. eingeschränkt tagesbelichtet. Es gibt einen 

Zugang des Objektes auf ein Flachdach im 1. Stock über dem Hochparterre. 

Dieser ist nicht Gegenstand des Wohnungseigentumsrechts. Installationen 
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(Elektro, Heizung, Sanitär) sind, sofern vorhanden unbrauchbar. Das 

Objekt entspricht den Plänen und ist im Einklang mit dem 

Nutzwertgutachten. Hinsichtlich einer künftigen Nutzung, geht der 

Sachverständige davon aus, dass die Mehrheit potentieller Ersteher die 

Einheit einer Wohnnutzung unterziehen. Im Hinblick auf die Widmung lt. 

Wohnungseigentumsvertrag bzw. auch die Flächenwidmung ist eine 

Widmungsänderung jedenfalls als komplex einzustufen.  

Das Objekt gliedert sich lt. Plan wie folgt:  

 
m²/Stock

Keller

Abstellraum 12,97m² 12,97m²

Souterrain

Podest (Eingang) 5,16m²

Podest 5,04m²

Magazin 61,01m²

Magazin 73,05m² 144,26m²

Hochparterre

Podest 3,35m²

Werkstätte 61,14m²

Werkstätte 73,16m² 137,65m²

1. Stock

Podest 3,37m²

Werkstätte 60,18m²

WR 1,08m²

WC 1,12m² 65,75m²

Gesamtfläche: 360,63

 

Monatliche Vorschreibung per 04/2025:  

 

 

 

Im März 2025 gab es eine Sondervorschreibung. Auf das gegenständliche 

Objekt entfielen rd € 1.400,00 
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Bei der Baubehörde lagen hinsichtlich des Objektes folgende Unterlagen 

auf:  

 

   
 

 

Gem. oben genannten Einreichplan vom 27.11.2019 
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2.7.1.1. Fotodokumentation Werkstätte 1a 

 

 
Souterrain  

 

 
Souterrain  
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Hochparterre 

 

 
Hochparterre 

  



 

 34

2.7.2. Wohnungseigentum an Wohnung Top 7 (B-LNr.: 6) 

Die gegenständliche Einheit befindet sich im Erdgeschoß (Souterrain) und 

erstreckt sich zum Hochparterre (1.Stock). Der Zugang lt. Plan erfolgt über 

den straßenseitigen Durchgang im Souterrain. Die Fenster der Einheit sind 

Richtung Südwesten ausgerichtet. Ein Querlüften ist nicht möglich.  

 

Widmung: Wohnung  

 

Zum Zeitpunkt der Befundaufnahme konnte der Sachverständige bei der 

Einheit nur feststellen, dass diese als Allgemeiner Teil, nämlich als 

Fahrradabstellraum genutzt wird. Ein Zugang zum Hochparterre war nicht 

möglich. Ein Teil im Erdgeschoß war abgetrennt. Dem Sachverständigen 

wurden von der Hausverwaltung Pläne hinsichtlich eines 

Dachgeschoßausbaues samt Aufstockung übermittelt. Lt. diesen Plänen 

soll die Einheit zu einem Fahrradabstellraum umwidmet und ein Teil für 

einen Lifteinbau verwendet werden. Es dürfte sich um 

Vorbereitungsarbeiten für einen Lifteinbau handeln. Der Sachverständige 

geht jedoch von einem Bestehen des Eigentumsrechtes an dieser Einheit 

aus. Es wurden ihm keine Informationen erteilt, dass das Eigentumsrecht 

aufgehoben oder beschränkt werden soll. Installationen (Elektro, Heizung, 

Sanitär) sind nicht vorhanden bzw. unbrauchbar. 

 

Das Objekt gliedert sich lt. Plan wie folgt:  

 

m²/Stock

Souterrain (EG)

Zimmer 15,08m² 15,08m²

Hochparterre

Zimmer 15,46m² 15,46m²

Gesamtfläche: 30,54  

 

Monatliche Vorschreibung per 04/2025:  
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Im März 2025 gab es eine Sondervorschreibung. Auf das gegenständliche 

Objekt entfielen rd € 190,00: Bei der Baubehörde lagen hinsichtlich des 

Objektes folgende Unterlagen auf:  

 

 
 

 

 
 



 

 36

2.7.2.1. Fotodokumentation Wohnung Top 7 

 

 
Zugang 

 

 
Raum Souterrain (Erdgeschoß) 
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Raum EG (Abtrennung) – Aufzug? 

 

 
Linken Fenster  
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2.7.3. Wohnungseigentum an Wohnung Top 6 (B-LNr.: 13) 

Die gegenständliche Einheit befindet sich im 4. Stock (5. Obergeschoß). 

Die Einheit ist eine Dachgeschoßwohnung, der Dachbodenflächen als 

Zubehör zugeordnet wurden. Die Fenster der Einheit sind Richtung 

Nordosten zur Amerlingstraße ausgerichtet. Ein Querlüften ist nicht 

möglich.  

 

Widmung: Wohnung und Dachboden  

 

Zum Zeitpunkt der Befundaufnahme konnte der Sachverständige bei der 

Einheit nur Abbrucharbeiten, einen rohbauähnlichen Zustand feststellen. 

Die Fenster, Türen und Böden sind stark beschädigt/nicht vorhanden. Die 

im Plan ausgewiesene Waschküche wurde ebenfalls abgebrochen. 

Installationen (Elektro, Heizung, Sanitär) sind nicht vorhanden bzw. 

unbrauchbar. 

 

Eine Baubewilligung für einen Dachgeschoßausbau existiert nicht. Im Falle 

der Durchführung von baulichen Maßnahmen ist eine Baubewilligung 

erforderlich. Für die Bewertung ist daher festzuhalten, dass die zum 

Bewertungsstichtag gültigen Bestimmungen der Bauordnung für einen 

Dachgeschoßausbau zu erfüllen sind. Es wird in diesem Gutachten keine 

Aussage darüber getroffen, ob ein Ausbau möglich ist. Als Grundrissfläche 

werden die im Nutzwertgutachten genannten Flächen für die Bewertung 

nur teilweise herangezogen. Der Im Nutzwertgutachten angeführte 

Dachboden 2 ist ein Spitzboden, ohne besondere 

Verwendungsmöglichkeit und existiert lt. Plan nicht. Somit ergibt sich aus 

Sicht des Sachverständigen lt. Plan eine Dachgeschoßfläche von 151,43m² 

(Wohnung 46,36m² Dachboden 1 105,07m²).  

 

Diese Flächen stellen eine unverbindliche Annahme dar und sind natürlich 

durch einen Zivilingenieur zu prüfen. Die Liftsituierungsmöglichkeit wurde 

nicht geprüft. Ob die Errichtung eines solchen tatsächlich möglich ist, 

abgesehen von einer erforderlichen Zustimmung der übrigen 

Miteigentümer, kann nicht beurteilt werden. Für die tatsächliche 

Ausbaubarkeit wird keine Haftung übernommen. Es werden also 

bewertungstechnisch ca.151m² herangezogen.  
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Das Objekt gliedert sich lt. Plan wie folgt:  

 

m²/Whg/DB

4. Stock/Dachgeschoß

Vorzimmer 14,52m²

WC 1,39m²

Bad 4,28m²

Zimmer 26,17m² 46,36m²

Dachboden 1 105,07m² 105,07m²

Gesamtfläche 151,43m²  

 

Monatliche Vorschreibung per 04/2025:  

 

 

Bei der Baubehörde lagen hinsichtlich des Objektes folgende Unterlagen 

auf:  

 

 



 

 40

2.7.4. Fotodokumentation Wohnung Top 6 
 

 
Stiegenhaus zu Top 6 

 

 
Stiegenhaus vor Top 6 
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Top 6 

 

 
Top 6 
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Top 6 

 

 
Waschküche 
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Dachboden 1 

 

2.7.5. Kautionen 

Es wird davon ausgegangen, dass keine Kautionen erlegt wurden.  

 

2.7.6. Bücherliche und Außerbücherliche Belastungen und 

Rechte 

Siehe Punkt 2.1.  

Es bestehen per 03/2025 folgende Außenstände gegenüber der 

Eigentümergemeinschaft:  

 

 

 

Allfällige Außenstände gegenüber der Eigentümergemeinschaft werden 

im Gutachten nicht berücksichtigt und müssen vom festgestellten 

Verkehrswert in Abzug gebracht werden. 
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Die verpflichtete Partei ist Wohnungseigentumsorganisator. Hinsichtlich 

der weiteren Verfügungen wurde in den Abverkaufsverträgen (der SV hat 

in der Urkundensammlung 3 ausgehoben) wie folgt festgehalten:  

 

 

 

Dies ist noch nicht erfolgt.  

 

 

 

 

 

Der Sachverständige geht bei der Bewertung nicht davon aus, dass diese 

Vereinbarung auf einen Erwerber übergeht. Der genannte Einreichplan ist 

jedenfalls bis dato nicht bewilligt.  
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3. BEWERTUNG 

 

3.1. Allgemeines 
Im Rahmen von Liegenschaftsbewertungen ist der Verkehrswert zu 
ermitteln. Die Bewertung der Liegenschaften erfolgt gemäß den 
Bestimmungen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes unter 
Berücksichtigung aller im Befund getroffenen Feststellungen, sowie unter 
Bedachtnahme auf die Verhältnisse am Immobilienmarkt zum 
Bewertungsstichtag.  
 
Der Verkehrswert ist der Preis, der bei der Veräußerung einer Sache 
üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt wird (§ 2 LBG). 
Grundsätzlich stehen als Wertermittlungsverfahren zur Bestimmung des 
Verkehrswertes die Bewertung anhand von Vergleichsobjekten 
(Vergleichswertverfahren), das Ertragswertverfahren und das 
Sachwertverfahren (Berechnung nach dem Grund- und Bauwert) zur 
Verfügung. 
Es ist gemäß diesen Bestimmungen der Verkehrswert zu ermitteln.  
 

Dieser wird gem. § 2 Liegenschaftsbewertungsgesetz wie folgt bestimmt:  
  

 § 2. (1) Sofern durch Gesetz oder Rechtsgeschäft nichts anderes 

bestimmt wird, ist der Verkehrswert der Sache zu ermitteln. 

  (2) Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache 

üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden 

kann. 

  (3) Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen 

einzelner Personen haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer 

Betracht zu bleiben. 

 

Der Kaufpreis einer Liegenschaft muss nicht ihrem Verkehrswert 

entsprechen. Der Kaufpreis wird in jedem Einzelfall zwischen den 

subjektiven Wertvorstellungen des Käufers und des Verkäufers liegen. 

Dieser Preis ist oft von spekulativen Momenten und den persönlichen 

Wünschen und Vorstellungen des Kaufinteressenten abhängig. 

 
Vergleichswertverfahren 
 

  § 42. (1) Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch 

Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen 

zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind solche, die 

hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit der 

zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der 

Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres 

Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. 

 

Ertragswertverfahren 
 

 
2 gekürzt 
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  § 53. (1) Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch 

Kapitalisierung des für die Zeit nach dem Bewertungsstichtag zu 

erwartenden oder erzielten Reinertrags zum angemessenen Zinssatz und 

entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln 

(Ertragswert). 

 

Sachwertverfahren 
 

  § 64.  (1) Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch 

Zusammenzählung des Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes sonstiger 

Bestandteile sowie gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermitteln 

(Sachwert). 

  (2) Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch 

Heranziehung von Kaufpreisen vergleichbarer unbebauter und unbestockter 

Liegenschaften zu ermitteln. Wertänderungen, die sich demgegenüber aus 

der Bebauung oder Bestockung der zu bewertenden Liegenschaft oder deren 

Zugehörigkeit zu einem Liegenschaftsverband ergeben, sind gesondert zu 

berücksichtigen. 

  (3) Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei 

seiner Ermittlung ist in der Regel vom Herstellungswert auszugehen und 

von diesem die technische und wirtschaftliche Wertminderung abzuziehen. 

Sonstige Wertänderungen und sonstige wertbeeinflussende Umstände, wie 

etwa Lage der Liegenschaft, baurechtliche oder andere öffentlich-

rechtliche Beschränkungen sowie erhebliche Abweichungen von den 

üblichen Baukosten, sind gesondert zu berücksichtigen. 

 

In der Praxis kommen neben den oben genannten drei im 

Liegenschaftsbewertungsgesetz genannten Wertermittlungsverfahren 

auch weitere, nicht explizit geregelte, aber in der ÖNORM B 1802-1 

genannte Verfahren zur Anwendung. Diese wissenschaftlich anerkannten 

Berechnungen greifen in Teilbereichen auf das Gedankengut der 

Vergleichs-, Sach- und Ertragswertberechnung zurück.  

 

Bei der Bewertung von bebaubaren Liegenschaften im dicht verbauten 

Gebiet, welche zur Errichtung einer Vielzahl von Wohnungen/Büros 

geeignet sind, erfolgt die Bewertung üblicherweise nach dem 

Residualverfahren, weil der Wert solcher Objekte in Ihrer Gesamtheit v.a. 

Anleger/Investoren interessiert und folglich für einen potentiellen 

Investors der Grundpreis pro m² erzielbarer Nutzfläche Ausgangsbasis für 

eine Veranlagung ist.  

 

Das Residualwertverfahren oder –methode (Residual Methode) wird 

insbesondere bei unbebauten und teilweise auch bebauten Grundstücken 

angewendet, welchen eine Umnutzung bevorsteht. Auf Basis dieser 

Annahme wird daher vorerst der Residualwert (Bodenwert) ermittelt.  

 

 
3 gekürzt 
4 gekürzt 
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Ausgangspunkt der Residualwertmethode ist immer der fiktive Wert einer 

Liegenschaft, nachdem das Grundstück der beabsichtigten Entwicklung 

unterzogen wurde (Gross Development Value, GDV – auch als fiktiver 

Veräußerungserlös bezeichnet). Ausgehend von diesem Verkehrswert des 

fiktiv neu bebauten Grundstückes werden alle Kosten (Total Costs), welche 

während der Baumaßnahme anfallen, in Abzug gebracht. Aufgrund dieser 

Vorgehensweise wird das Verfahren im deutschsprachigen Raum auch als 

das „Rest-durch-Abzug-Verfahren“ bezeichnet. Die Differenz zwischen 

dem fiktiven Wert und den Kosten wird als Residuum bezeichnet. Da 

Annahmen zu Herstellungskosten mit Ertrags- bzw. 

Vergleichswertüberlegungen verbunden werden, gehört die hier 

vorgestellte Berechnung zu den Kombinationsverfahren.  

 

3.2. Residualwert/Bodenwert 

Bei der folgenden Projektrechnung handelt es sich um eine Rohkalkulation 

zur Ermittlung der Größenordnung des angemessenen 

Liegenschaftsankaufspreises. Sie beruht auf Prognosen. Die Nutzflächen 

des Projektes wurden den im Befund ausgewiesenen Plänen bzw. dem 

Nutzwertgutachten zu TZ 130/20210 entnommen. Hinsichtlich der 

Quadratur von Top 6 wird auf Punkt 2.7.3. verwiesen. Vom 

Sachverständigen wurde nicht weiter geprüft, inwieweit die Nutzfläche 

noch erweiterbar sein könnte.  

 

Die Projektkosten setzen sich aus allfälligen Erschließungs-, 

Aufschließungs-, allfälligen Teilungs- und Abbruchkosten, den Baukosten 

für die erzielbaren neuen Flächen, sowie den Baunebenkosten, den 

Bauzinsen und den Vermarktungskosten sowie einem Prozentsatz für 

Unvorhergesehenes zusammen. Da ein Projekt nur entwickelt wird, wenn 

der Projektentwickler/Bauträger einen entsprechenden Gewinn 

erwirtschaften kann, ist auch ein marktüblicher Unternehmergewinn 

(Developergewinn) in der Kalkulation anzusetzen. Weiters sind die 

Kaufnebenkosten und Kosten der Grundstücksfinanzierung zu 

berücksichtigen. 

 

Nachdem der Grundstücksankauf zu Beginn der Entwicklungsmaßnahme 

erfolgt ist der Barwert des Residuums von Interesse (sog. »Net Residual 

Value«). Damit wird berücksichtigt, dass der im Residuum ermittelte 

tragbare Bodenwert vorgehalten, respektive vorfinanziert, werden muss. 

Finanzmathematisch erfolgt die Berücksichtigung der Finanzierungskosten 
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durch Abzinsung des Residuums über die Zeit dieser Vorhaltung. Darüber 

hinaus umfasst der Betrag nicht nur den Grundstückspreis, sondern auch 

die Grunderwerbsnebenkosten (also Notariatskosten, Anwaltskosten, 

Eintragungsgebühren etc.).  

 

Der gefertigte Sachverständige stellt weiters fest, dass sich im Zuge von 

Projektumplanungen entsprechend baubehördlicher Auflagen oder wegen 

geänderter Nutzerwünsche andere Nutzflächen ergeben können als in der 

Projektrechnung angenommen. Es wird jegliche Haftung von Seiten des 

gefertigten Sachverständigen für die tatsächlich erzielbare Nutzfläche, 

welche sich aus einer konkreten Projektentwicklung ergibt, 

ausgeschlossen. Ergeben sich neue Fakten oder Umstände, so behält sich 

die Sachverständige ausdrücklich die Änderung oder Ergänzung vor. Die 

vorliegende Bewertung ist auf den angeführten Unterlagen, Informationen 

und Annahmen aufgebaut. Daraus ergibt sich zwingend, dass neue 

Unterlagen oder Informationen zu einer Änderung der Bewertung führen 

können. 

 

3.3. Vergleichswerte/möglicher Veräußerungserlös 

Für die Ermittlung des Residualwertes werden Verkaufspreise von 

Eigentumswohnungen aus Verkäufen in den Jahren 2024 und 2025 in 1060 

Wien herangezogen. Nachdem diese Erwerbsvorgänge zeitnah zum 

Bewertungszeitpunkt stehen und die Verkaufspreise sehr harmonisch sind, 

wurden bei den Wohnungen keine weiteren Anpassungen vorgenommen. 

Es wurde eine Differenzierung von Eigentumswohnungen und 

Dachgeschoßwohnungen vorgenommen.  

 

Die Vergleichswerte stellen sich für Eigentumswohnungen wie folgt dar:  

 
TZ Jahr V-Datum EZ Nutzungsart Fläche (m²(´) Kaufpreis [€] Preis/m2 [€] Adresse

1 1755 2025 10.02.2025 278 E - Eigentumswohnung 68,28 711000,00 10 413,01     Gumpendorfer Straße 60

2 3266 2023 07.03.2023 1105 E - Eigentumswohnung 61,01 628000,00 10 293,39     Windmühlgasse 22 

3 5500 2024 20.06.2024 746 E - Eigentumswohnung 81,04 628000,00 7 749,26       Millergasse 34

4 1877 2024 08.04.2024 1241 E - Eigentumswohnung 31,20 326130,00 10 452,88     Zollergasse 7, 1070 W

5 6915 2024 09.07.2024 284 E - Eigentumswohnung 123,00 970000,00 7 886,18       Gumpendorfer Straße 63

Mittelwert: 9 358,94        
 

Der Mittelwert der Vergleichsobjekte beträgt € 9.358,94. Es erfolgt eine 

Anpassung/Differenzierung zwischen den zu bewertenden Einheiten. Für 

die Top 1a wird hinsichtlich der Keller- und Souterrainflächen ein Abschlag 
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in Höhe von 50% vorgenommen. Bei der Top 7 wird ein Abschlag von 20% 

vorgenommen (Maisonette).  

 

Die Vergleichswerte stellen sich für Dachgeschoßwohnungen wie folgt 

dar:  

 
TZ Jahr V-Datum EZ Nutzungsart Fläche (m²) Kaufpreis [€] Preis/m2 [€] Adresse

110966 2024 05.12.2024 433 DG-Wohnung 98,00 850000,00 8 673,47           Joanelligasse 8 

2 1695 2024 16.02.2024 278 DG-Wohnung 42,42 480105,00 11 317,89         Gumpendorferstraße 60

3 4826 2024 06.06.2024 414 DG-Wohnung 141,30 1444500,00 10 222,93         Hofmühlgasse 19

4 4864 2024 05.04.2024 375 DG-Wohnung 149,75 1900000,00 12 687,81         Haydngasse 17

5 1457 2024 02.02.2024 375 DG-Wohnung 136,50 1998000,00 14 637,36         Haydngasse 17

6 7154 2024 03.07.2024 746 DG-Wohnung 48,19 530000,00 10 998,13         Millergasse 34

7 3672 2024 11.10.20241259 DG-Wohnung 293,45 4194000,00 14 292,04         Mondscheingasse 13

Mittelwert: 11 832,81          
 

Der Mittelwert der Vergleichsobjekte beträgt € 11.832,81. Es erfolgt hier 

keine weitere Anpassung. Im Hinblick auf die Lage ist der festgestellte Wert 

jedenfalls marktkonform.  

 

3.4. Investitionskosten (Entwicklungskosten)  

3.4.1. Baukosten 

Für die Baukosten (Projektkosten) werden die Empfehlungen des 

Hauptverbandes (Empfehlung für Herstellungskosten - Wohngebäude 

2024 lt. Heft 03/2024, Sachverständige) herangezogen.  

 

Bei den Empfehlungen für Herstellungskosten werden die 

Herstellungskosten von Gebäuden – in Abhängigkeit zu deren 

Ausstattungsqualität und in Bezug auf deren Flächeneinheiten – in 

Bandbreiten vorgeschlagen. Diese Kostenkennwerte sollen als empirisch 

unterlegte Orientierungswerte vorwiegend für Wertermittlungsgutachten 

eine valide Richtlinie bilden. Die praktischen Anwendungen liegen hierbei 

insbesondere im Sachwertverfahren zur Ermittlung des Herstellungswerts 

bzw. der Neuherstellungskosten. Diese Herstellungskosten beinhalten die 

Bauwerkskosten, die Planungsleistungen, die Projektnebenleistungen 

sowie die Kosten für die bauliche Aufschließung in Bezug auf das zu 

errichtende Objekt. 

 

Es wurden drei Ausstattungsqualitätsstufen hinsichtlich der Ausführung 

des Bauwerks für Rohbau, Technik und Ausbau definiert und diese 

Qualitätsstufen mit „Normal“, „Gehoben“ und „Hochwertig“ bezeichnet. 
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Nachstehend die zusammengefasste Ausstattungsqualität nach 

Eigenschaften von Wohngebäuden: 

 

 

 

Der Herstellungswert ist auf Preisbasis zum Bewertungsstichtag zu 

ermitteln. Es ist dabei jener fiktive Kostenbeitrag zu berechnen, der für die 

Neuerrichtung der baulichen Anlagen zum Bewertungsstichtag 

aufgewendet werden müsste.  

 

Die Baukosten der Werkstätte 1a werden pauschal mit Brutto EUR 

4.000,00/m² Nutzfläche für eine gehobene Ausstattung in Ansatz gebracht. 

Diese Kosten sind aufgrund der Größe der zu bebauende Fläche, aber 

insbesondere auch im Hinblick auf die komplexe Verbringung des 

Baumaterials jedenfalls gerechtfertigt. Die Planungsleistungen sind in 

diesem Betrag bereits berücksichtigt sind. Es wird hier infolge des 

baulichen Zustandes unterstellt, dass ein Teilrohbau fertig gestellt wurde. 

Dies wird hier mit einem Abschlag von 10% zu den oben genannten 

Herstellungskosten berücksichtigt. Es wurden keine statischen 

Maßnahmen getroffen. Errichtungskosten von Außenanlagen, Balkone, 

Loggien und Terrassen werden hier nicht berücksichtigt, nachdem diese 

vom Wohnungseigentum nicht umfasst sind.  

 

Für Top 7 werden Herstellungskosten in Höhe von € 4.000,00/m² für 

gehobene bis hochwertige Ausstattung in Ansatz gebracht. Darin sind die 

Kosten der Herstellung einer Wohneinheit enthalten. Zu berücksichtigen 

ist die geringe Größe der Einheit.  

 

Die Baukosten der Top 6 werden pauschal mit Brutto EUR 4.500,00/m² 

Wohnnutzfläche für gehobene bis hochwertige Ausstattung in Ansatz 

gebracht. Es werden wie in Punkt 2.7.3. ausgeführt 151m² für die 

Bewertung berücksichtigt. Die Planungsleistungen sind in diesem Betrag 

bereits berücksichtigt. Es wurden keine statischen Maßnahmen getroffen, 

Brandschutzmaßnahmen könnten erforderlich sein, etc.. Dies wird bei Top 
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6 mit einer Anpassung von 20% an die Herstellungskosten berücksichtigt. 

Errichtungskosten von Außenanlagen, Balkone, Loggien und Terrassen 

sind in den oben genannten Herstellungskosten pauschal berücksichtigt.  

 

3.4.2. Unvorhergesehenes 

Reserven für Unvorhergesehenes werden mit 20% der Baukosten im 

Dachgeschoß, sonst mit 10%, angesetzt. Hier sind auch die 

wohnungseigentumsrechtlichen Abwicklungen und Verzögerungen bzw. 

bautechnische Unannehmlichkeiten berücksichtigt.  

 

3.4.3. Abbruchkosten 

Im gegenständlichen Fall sind keine Abbruchkosten zu berücksichtigen.  

 

3.4.4. Zinsen 

Hinsichtlich der Finanzierungskosten wird unterschieden zwischen den 

Finanzierungskosten für die Bebauung, die den Baukosten zugerechnet 

werden, sowie den Finanzierungskosten, die vereinfacht durch die 

Abzinsung des Residuums über die Dauer der Gesamtentwicklung 

berücksichtigt werden.  

 

Hiebei ist auch die Dauer vom Betrachtungszeitpunkt oder 

Bewertungsstichtag bis zur fiktiven Veräußerung des betrachteten 

Projektes zu berücksichtigen. Neben der Bauzeit werden auch Wartezeiten 

für die Vorhaltung des Grundstücks, Genehmigung des Bauvorhabens 

sowie gegebenenfalls Leerstandszeiten nach Fertigstellung des Projektes 

berücksichtigt.  

 

Für gegenständliches Bauvorhaben liegt zum Bewertungsstichtag keine 

Baubewilligung vor. Es wird eine Gesamtprojektdauer von 2 Jahren 

angesetzt. 

 

Der Zinssatz für die Zwischenfinanzierung orientiert sich an dem derzeit 

üblichen Zinsniveau bei derartigen Objekten bzw. Projektentwicklungen. 

Hierbei ist auf die individuelle Risikostruktur des Projektes entsprechend 

Rücksicht zu nehmen. Der Zinssatz wird gegenständlich mit 5 % angesetzt.  
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3.4.5. Vermarktungskosten  

Für die Vermarktung des gegenständlichen Projektes werden 2,0 % der 

Erlöse angesetzt. Dies ist marktkonform.  

 

3.4.6. Unternehmergewinn 

Die für die Durchführung des Projektes unter Berücksichtigung des damit 

verbundenen, unternehmerischen Risikos marktübliche Vergütung bzw. 

Gewinn des Unternehmers/Entwicklers. Der Developergewinn wird mit 

20,0 % berücksichtigt.  

 

3.4.7. Kaufnebenkosten 

Diese Kosten umfassen sämtliche im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

üblicherweise aufzuwendende Nebenkosten wie Vertragserrichtungs- und 

Beratungskosten (1,5%), Grunderwerbsteuer (3,5%) Eintragungsgebühr 

(1,1%) sowie die Eintragungsgebühr für ein Pfandrecht (1,2%). Diese 

werden hier mit pauschal 7,5% angesetzt.  

 

3.4.8. Unsichere rechtliche Verhältnisse 

Die Top 7 wird als Fahrradabstellraum genutzt. Top 1a ist als Werkstätte 

gewidmet, aber auch die Flächenwidmung ist hier zu berücksichtigen. Bei 

Top 6 ist die Umsetzung infolge erforderlicher Zustimmung der übrigen 

Eigentümer unsicher. Dies wird mit einem gesonderten Abschlag von 10% 

berücksichtigt.  

 

3.5. Anpassung an die Marktlage 

Ist keine vorzunehmen.  
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3.6. Berechnung Werkstätte Top 1a 

 

 

Der ermittelte Wert deckt sich mit den Gegebenheiten am Markt, sodass 

keine weitere Anpassung notwendig ist. 
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3.7. Berechnung Wohnung Top 7 

 

 

 

Der ermittelte Wert deckt sich mit den Gegebenheiten am Markt, sodass 

keine weitere Anpassung notwendig ist. 
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3.8. Berechnung Wohnung Top 6 

 

 

 

Der ermittelte Wert deckt sich mit den Gegebenheiten am Markt, sodass 

keine weitere Anpassung notwendig ist. 
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4. Zusammenfassung 

Der Verkehrswert wird vom gefertigten Sachverständigen aufgrund seiner 

Wahrnehmungen anlässlich der Befundaufnahme, der erteilten 

Informationen und der zur Verfügung gestellten Unterlagen, sowie 

aufgrund der Lage am Immobilienmarkt zum Stichtag 14.03.2025 ohne 

Berücksichtigung von Lasten, insbesondere offenen Wohnbeiträgen für: 

 
 B-LNr.: 4, 182/1140-Anteile untrennbar verbunden mit 

Wohnungseigentum an Werkstätte Top 1a mit rd.:  
 

€ 301.500,00 

============== 

(in Worten: Euro dreihunderteintausendfünfhundert), 
 

 
 B-LNr.: 6, 24/1140-Anteile untrennbar verbunden mit 

Wohnungseigentum an Wohnung Top 7 mit rd.: 
 

€ 39.500,00 

============== 

(in Worten: Euro neununddreißigtausendfünfhundert), 
 

 B-LNr.: 13, 163/1440-Anteile untrennbar verbunden mit 
Wohnungseigentum an Wohnung Top 6 mit rd.: 

 
€ 178.500,00 

============== 

(in Worten: Euro einhundertachtundsiebzigtausend), 
 

 

jeweils der Liegenschaft EZ 1155, Grundbuch 01009 Mariahilf mit der 

Liegenschaftsadresse 1060 Wien, Amerlingstraße 7 festgestellt.  

 

Jedem Interessenten wird im Hinblick auf die rechtlichen Komplikationen 

empfohlen umfassende rechtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
 

Wien, am 27. Mai 2025 
 

 

 

Der Sachverständige 


